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RS OGH 1984/5/17 6Ob587/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1984

Norm

ABGB §784

AußStrG §145 D

Rechtssatz

Verträge zwischen einer Verlassenschat als Verkäuferin und den Kau4nteressenten sind in Ansehung eines

minderjährigen P7ichtteilsberechtigen nicht p7egschaftsgerichtlich zu genehmigen. Eine solche Genehmigung wäre

formell aufzuheben und nicht bloß in der rekursgerichtlichen Entscheidungsbegründung als unbeachtlich zu erklären.
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